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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 

Quarantäne von Kontaktpersonen der Kategorie I und von Verdachtspersonen, 
Isolation von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen (AV Isolation) 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege 

vom 2. Dezember 2020, Az. GZ6a-G8000-2020/122-736 

Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege erlässt auf der Grundlage des § 28 Abs. 1 
Satz 1, des § 29 Abs. 1 und 2 und des § 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) in Verbindung 
mit § 65 Satz 2 Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) folgende 

Allgemeinverfügung 

1. Begriffsbestimmung

Die Regelungen dieser Allgemeinverfügung gelten, soweit nicht anders angegeben, für folgende
Personen (betroffene Personen):

1.1 Personen, denen vom Gesundheitsamt mitgeteilt wurde, dass sie aufgrund eines engen Kontakts
zu einem bestätigten Fall von COVID-19 nach den jeweils geltenden Kriterien des Robert Koch-
Instituts Kontaktpersonen der Kategorie I sind.

1.2 Personen, die Erkrankungszeichen zeigen, die auf eine SARS-CoV-2-Infektion hindeuten, und für
die entweder das Gesundheitsamt eine molekularbiologische (PCR-)Testung auf SARS-CoV-2
angeordnet hat oder die sich aufgrund der Erkrankungszeichen nach ärztlicher Beratung einer
molekularbiologischen (PCR-)Testung auf SARS-CoV-2 unterzogen haben (Verdachtspersonen).

1.3 Personen, denen vom Gesundheitsamt, von der die Testung vornehmenden Person oder von der
die Testung auswertenden Stelle mitgeteilt wurde, dass eine nach Inkrafttreten dieser
Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommene molekularbiologische Untersuchung auf das
Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2 (PCR-Test) oder ein nach Inkrafttreten dieser
Allgemeinverfügung bei ihnen vorgenommener Antigentest zum direkten Erregernachweis von
SARS-CoV-2 (Antigentest) ein positives Ergebnis aufweist (positiv getestete Personen) und die
weder Kontaktpersonen der Kategorie I nach Nr. 1.1 noch Verdachtspersonen nach Nr. 1.2 sind.

1.4 Schülerinnen und Schüler, denen oder deren Erziehungsberechtigten vom Gesundheitsamt
mitgeteilt wurde, dass aufgrund der Positivtestung einer Mitschülerin oder eines Mitschülers
durch einen molekularbiologischen (PCR-)Test oder einen Antigentest ihre Klasse oder eine
andere, vom Gesundheitsamt definierte Gruppe, der sie angehören, durch Quarantäne vorläufig
isoliert wird und die weder Kontaktpersonen im Sinne von Nr. 1.1, Verdachtspersonen im Sinne
von Nr. 1.2 noch positiv getestete Personen im Sinne von Nr. 1.3 sind (kohortenisolierte
Schülerinnen und Schüler).

2. Vorschriften zu Quarantäne und Isolation

2.1 Anordnung der Quarantäne bzw. Isolation: 

2.1.1 Kontaktpersonen der Kategorie I müssen sich unverzüglich nach der Mitteilung des 
Gesundheitsamts gemäß Nr. 1.1 in Quarantäne begeben, sofern keine anderweitige Anordnung 
der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde erfolgt. Das Gesundheitsamt nimmt die Kontaktdaten 
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auf und belehrt die Kontaktpersonen unverzüglich schriftlich oder elektronisch über die 
einzuhaltenden Maßnahmen. 

2.1.2 Verdachtspersonen müssen sich unverzüglich nach der Mitteilung des Gesundheitsamts über die 
Anordnung der Testung oder, wenn eine solche Anordnung nicht erfolgt ist, unverzüglich nach 
Vornahme der molekularbiologischen (PCR-)Testung in Quarantäne begeben. Dies gilt auch 
dann, wenn ein zuvor vorgenommener Antigentest ein negatives Ergebnis aufweist. Das 
Gesundheitsamt oder der Arzt, der die Beratung vor der Testung vornimmt, informieren die 
Verdachtsperson schriftlich oder elektronisch über die Verpflichtung zur Quarantäne. Wird von 
einem Arzt eine Testung im Rahmen eines Hausbesuchs oder in der Praxis vorgenommen, so ist 
die Verdachtsperson durch diesen bei der Testabnahme über die Verpflichtung zur Quarantäne 
schriftlich oder elektronisch durch Übermittlung des Tenors dieser Allgemeinverfügung und 
anderer Materialien zu informieren. Verdachtspersonen sind gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. t 
IfSG dem örtlichen Gesundheitsamt zu melden.  

2.1.3 Positiv getestete Personen müssen sich unverzüglich nach Kenntniserlangung des positiven 
Testergebnisses in Isolation begeben. Die das Testergebnis bekanntgebende Stelle informiert 
bei Bekanntgabe des Testergebnisses die positiv getesteten Personen schriftlich oder 
elektronisch über die Verpflichtung zur Isolation. Die Meldepflichten gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 
Buchst. t und § 7 Abs. 1 Nr. 44a IfSG bleiben davon unberührt. Die positiv getestete Person ist 
verpflichtet, sich beim zuständigen Gesundheitsamt zu melden und über das Testergebnis, die 
Art der Testung (PCR-Test oder Antigentest) und das Datum des Tests zu informieren.  

2.1.4 Kohortenisolierte Schülerinnen und Schüler müssen sich unverzüglich nach der Mitteilung des 
Gesundheitsamts gemäß Nr. 1.4 in Quarantäne begeben. Das Gesundheitsamt nimmt mit Hilfe 
der Angaben der Schule die Kontaktdaten auf und belehrt die betroffenen Schülerinnen und 
Schüler unverzüglich schriftlich oder elektronisch über die einzuhaltenden Maßnahmen. 

2.2 Quarantäne bzw. Isolation haben in einer Wohnung oder einem anderweitig räumlich 
abgrenzbaren Teil eines Gebäudes zu erfolgen.  

2.3 Kontaktpersonen der Kategorie I, Verdachtspersonen, positiv getestete Personen und 
kohortenisolierte Schülerinnen und Schüler dürfen während der Zeit der Quarantäne bzw. 
Isolation die Wohnung nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des Gesundheitsamtes verlassen. 
Der zeitweise Aufenthalt in einem zur Wohnung gehörenden Garten, einer Terrasse oder eines 
Balkons ist alleine gestattet. Für Testungen, die nach dieser AV zur Beendigung der Quarantäne 
oder Isolation führen können und für sonstige, vom Gesundheitsamt angeordnete Testungen darf 
die Wohnung verlassen werden.  

2.4 In der gesamten Zeit der häuslichen Quarantäne bzw. Isolation muss eine räumliche oder 
zeitliche Trennung von anderen im Hausstand des Betroffenen lebenden Personen sichergestellt 
sein. Eine „zeitliche Trennung“ kann z. B. dadurch erfolgen, dass die Mahlzeiten nicht 
gemeinsam, sondern nacheinander eingenommen werden. Eine „räumliche Trennung“ kann 
z. B. dadurch erfolgen, dass sich die betroffene Person in einem anderen Raum als die anderen
Hausstandsmitglieder aufhält.

2.5 Während der Quarantäne bzw. Isolation darf die betroffene Person keinen Besuch durch 
Personen, die nicht zum selben Hausstand gehören, empfangen. Die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde kann im begründeten Einzelfall eine andere Entscheidung treffen. 

3. Hygieneregeln während Quarantäne und Isolation

3.1 Die Kontaktperson der Kategorie I, die Verdachtsperson, die positiv getestete Person oder die 
kohortenisolierten Schülerinnen und Schüler sowie ggf. auch die weiteren im Hausstand 
lebenden Personen werden vom Gesundheitsamt belehrt und hinsichtlich geeigneter Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen, insbesondere zur Verhinderung einer weiteren Verbreitung der 
Infektionen, informiert.  

3.2 Die Hinweise des Gesundheitsamts zu den Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu beachten. 
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4. Maßnahmen während der Quarantäne von Kontaktpersonen der Kategorie I

4.1 Das Gesundheitsamt soll den Kontakt mit der Kontaktperson der Kategorie I aktiv aufnehmen 
und pflegen. Die Kontaktaufnahme erfolgt per Telefon, hilfsweise durch elektronische 
Kommunikationsmittel wie z. B. E-Mail oder andere digitale Medien. 

4.2 Während der Zeit der Quarantäne hat die Kontaktperson der Kategorie I ein Tagebuch zu führen, 
in dem – soweit möglich – zweimal täglich die Körpertemperatur und – soweit vorhanden – der 
Verlauf von Erkrankungszeichen sowie allgemeine Aktivitäten und der Kontakt zu weiteren 
Personen festzuhalten sind. Auf Verlangen des Gesundheitsamtes hat die Kontaktperson der 
Kategorie I Informationen aus dem Tagebuch mitzuteilen. 

4.3 Während der häuslichen Quarantäne hat die Kontaktperson der Kategorie I Untersuchungen 
(z. B. ärztliche Konsultationen und Diagnostik) und die Entnahme von Untersuchungsmaterial 
durch Beauftragte des Gesundheitsamtes an sich vornehmen zu lassen. Dies betrifft 
insbesondere Abstriche von Schleimhäuten und Blutentnahmen. 

4.4 Sollte die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs in einem Unternehmen der kritischen 
Infrastruktur oder des Dienstbetriebs einer Behörde trotz Ausschöpfung aller organisatorischen 
Möglichkeiten, wie der Umsetzung von Personal aus anderen Bereichen, durch die Quarantäne 
gefährdet sein, kann bei Kontaktpersonen der Kategorie I im Einzelfall unter Beachtung von 
Auflagen zur Einhaltung der Infektionshygiene zum Schutz anderer Mitarbeiter von der 
Anordnung der Quarantäne abgewichen werden. Die Entscheidung trifft die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde, ggf. nach Rücksprache mit dem betriebsärztlichen Dienst und der 
Betriebs- oder Behördenleitung. 

5. Weitergehende Regelungen während Quarantäne und Isolation

5.1 Wenn Kontaktpersonen der Kategorie I oder kohortenisolierte Schülerinnen und Schüler 
Krankheitszeichen zeigen, die mit einer SARS-CoV-2-Infektion vereinbar sind, oder wenn sich 
bei Verdachtspersonen der Gesundheitszustand verschlechtert, haben sie das Gesundheitsamt 
unverzüglich telefonisch zu kontaktieren.  

5.2 Sollte während der Quarantäne oder Isolation eine weitergehende medizinische Behandlung 
oder ein Rettungstransport erforderlich werden, muss die betroffene Person vorab telefonisch die 
versorgende Einrichtung oder den Rettungsdienst über den Grund der Quarantäne bzw. Isolation 
informieren. Das Gesundheitsamt ist zusätzlich vorab zu unterrichten. 

5.3 Ist die betroffene Person minderjährig oder ist eine Betreuerin oder ein Betreuer gesetzlich 
bestimmt, sind die Personensorgeberechtigten für die Einhaltung der häuslichen Quarantäne 
bzw. Isolation verantwortlich. 

6. Beendigung der Maßnahmen

6.1 Bei Kontaktpersonen der Kategorie I, bei denen kein positives Testergebnis auf das 
Vorhandensein von Coronavirus SARS-CoV-2 vorliegt, endet die häusliche Quarantäne, wenn 
der enge Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall mindestens 14 Tage zurückliegt und 
während der Isolation keine für COVID-19 typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind. Ergibt 
eine frühestens am zehnten Tag nach dem letzten engen Kontakt vorgenommene Testung 
(PCR-Test oder Antigentest) ein negatives Ergebnis, so endet die Quarantäne für 
asymptomatische Kontaktpersonen der Kategorie I mit dem Vorliegen des negativen 
Testergebnisses. 

Hausstandsmitglieder von COVID-19-Fällen, die nicht erkranken oder mit Atemwegssymptomen 
erkranken, aber durch eine molekularbiologische (PCR-)Testung negativ auf SARS-CoV-2 
getestet wurden, werden für 14 Tage nach Symptombeginn des Primärfalls unter Quarantäne 
gestellt, unabhängig vom Auftreten weiterer Fälle im Hausstand. Hierüber entscheidet jeweils die 
zuständige Kreisverwaltungsbehörde. 

Im Falle eines positiven Testergebnisses endet die Isolation bei asymptomatischem 
Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers, bei leicht 
symptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Symptombeginn und 
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Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden (definiert als nachhaltige Besserung der akuten 
COVID-19-Symptomatik gemäß ärztlicher Beurteilung). Hierüber entscheidet die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde. 

6.2 Bei Verdachtspersonen endet die häusliche Quarantäne mit dem Vorliegen eines negativen 
Testergebnisses der molekularbiologischen Testung, spätestens jedoch mit Ablauf des fünften 
Tages nach dem Tag der Testung. Das negative Testergebnis ist auf Verlangen der 
Verdachtsperson schriftlich oder elektronisch zu bestätigen. Ist das Testergebnis der 
Verdachtsperson positiv, wird die Absonderung fortgesetzt und die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde trifft die notwendigen Anordnungen. Die Isolation endet bei 
asymptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Erstnachweis des Erregers, 
bei leicht symptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Symptombeginn und 
Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden (definiert als nachhaltige Besserung der akuten 
COVID-19-Symptomatik gemäß ärztlicher Beurteilung). Hierüber entscheidet die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde. 

6.3 Bei positiv getesteten Personen, bei denen das positive Testergebnis auf einem Antigentest 
beruht, endet die Isolation, falls der erste nach dem positiven Antigentest bei diesen Personen 
vorgenommene molekularbiologische (PCR-)Test ein negatives Ergebnis aufweist, mit dem 
Vorliegen des negativen Testergebnisses. Bei allen anderen positiv getesteten Personen endet 
die Isolation bei asymptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach Erstnachweis 
des Erregers, bei leicht symptomatischem Krankheitsverlauf frühestens zehn Tage nach 
Symptombeginn und Symptomfreiheit seit mindestens 48 Stunden (definiert als nachhaltige 
Besserung der akuten COVID-19-Symptomatik gemäß ärztlicher Beurteilung). Die zuständige 
Kreisverwaltungsbehörde trifft die notwendigen Anordnungen und entscheidet über die 
Beendigung der Isolation. 

6.4 Bei kohortenisolierten Schülerinnen und Schülern endet die Quarantäne, wenn ein PCR-Test 
oder Antigentest, der frühestens am fünften Tag nach dem Vorliegen des positiven 
Testergebnisses der positiv getesteten Mitschülerin beziehungsweise des positiv getesteten 
Mitschülers bei ihnen vorgenommen wurde, ein negatives Ergebnis aufweist, mit dem Vorliegen 
des Ergebnisses. Ist das Ergebnis positiv, so gelten ab der Mitteilung des positiven 
Testergebnisses die Bestimmungen für positiv getestete Personen nach Nr. 1.3. 

7. Ordnungswidrigkeit

Ein Verstoß gegen diese Allgemeinverfügung kann nach § 73 Abs. 1a Nr. 6 IfSG als
Ordnungswidrigkeit geahndet werden.

8. Sofortige Vollziehbarkeit, Inkrafttreten, Außerkrafttreten

8.1 Diese Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. Sie tritt am 3. Dezember 2020 in 
Kraft und mit Ablauf des 28. Februar 2021 außer Kraft. 

8.2 Mit Ablauf des 2. Dezember 2020 tritt die Allgemeinverfügung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 6. November 2020, Az. GZ6a-G8000-
2020/122-684 betreffend die Corona-Pandemie: Quarantäne von Kontaktpersonen der 
Kategorie I und von Verdachtspersonen, Isolation von positiv auf das Coronavirus getesteten 
Personen (AV Isolation) außer Kraft. Für Personen, die sich zum Zeitpunkt des Außerkrafttretens 
der Allgemeinverfügung vom 6. November 2020 in Quarantäne oder Isolation befinden, gelten 
die Bestimmungen der Allgemeinverfügung vom 6. November 2020 mit der Maßgabe weiter, 
dass sich die Beendigung der jeweiligen Isolation oder Quarantäne nach den in Nr. 6 der 
vorliegenden Allgemeinverfügung getroffenen Anordnungen richtet. 
Für Schülerinnen und Schüler, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Allgemeinverfügung 
aufgrund einer positiv getesteten Mitschülerin oder aufgrund eines positiv getesteten Mitschülers 
bereits in Quarantäne sind, gilt ergänzend Nr. 6.4 dieser Allgemeinverfügung.  
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